
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 11. Februar 2014   

 

P131814 13.467 n Pa. Iv. IREK-N. Kostentragungspflicht für Ausgleichsenergie. 
Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung 
 

 
 
 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an 

das Bundesamt für Energie. 

 

 

Begründung 

Der Regierungsrat unterstützt die von der UREK-N mittels parlamenta-
rischer Initiative angestrebte Änderung des Stromversorgungsgesetzes 
(StromVG). Die vorgesehenen Bestimmungen schaffen Rechtssicher-
heit, entsprechen dem Prinzip einer verursachergerechten Kostenallo-
kation und erhalten die Anreize für eine bedarfsgerechte, wirtschaftlich 
optimierte Einspeisung in das Stromnetz. 

 

 

                                                                                            
 


